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Jugendmedienschutz. in Europa

Der Bayerische Landesfrauenaussehuß ist sich bewußt, welche Chan­
cen die Entwicklung und Einführung neuer Kommunikationstechniken
für ein zusammenwachsendes Europa in sich bergen. Andererseits

zeigt sich, daß ein vernünftiger Umgan~ ~it diesen Medien nicht,

angeboren ist und Minderjährige angesichts der immer leichter zu­
gänglichen Datenflut mit oft jugendgefährdenden Inhalten in ihrer

Entwicklung gestört werden können.

Moderne Massenmedien sind nicht nur ein wertvolles wirtschafts­
gut, sondern auch Teil zukünftiger Kultur. sie müssen daher auf

ihre Sozialverträglichkeit hinterfragt werden. Ang~sichts der
Verantwortung gerade der Frauen für die zukunft der nachwachsen­

den Generati~nen fordert der BayLFA die Entwicklung einer Sozia­

len Medienordnung in Europa.

I. Situation

Neue multimediale Informations- und Kommunikationstechniken wer­
den entwickelt, eingefÜhrt und genutzt. Die fortschreitende digi­

tale Vernetzung über Personal-Computer, Telephon und Fernsehgerät

ermöglicht interaktive Kommunikation auch ~ür den privaten Haus­

halt. Neben dem traditionellen Fernsehangebot wird es die Mög­

lichkeit geben, on demand und on 'line Nachrichten, Informationen

und Kaufangebote individuell anzufordern und etwa bei' Tele-Shop­

ping Kaufaufträge zu erteilen. Das private Wohnzimmer wird zum

öffentlichen Markt.
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Rundfunk, also Hörfunk und Fernsehen, waren bisher klar defi­
niert. Doch die Grenzen zu neuen multimedialen elektronischen Me­
dien werden zunehmend unscharf und damit auch .der Geltungsbereich
bisheriger Rundfunk- und anderer Gesetze.,

Während Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland noch immer dem
Kulturbereich zugeordnet ist und damit der Zuständigkeit der ein­
zelnen Bundesländer unterliegt, gilt er für die Europ~ische Union
als Dienstleistung. Programme werden zu Ware, die.produziert,

vermarktet, transportiert und kons~iert wird. Informationen ha­

ben einen um so höheren Marktwert, je unwahrscheinlicher die Er­
eignisse sind, von denen berichtet wird.

Da Rundfunk nach Auffassung der Europäischen Union Dienstlei­
stungscharakter hat, beansprucht sie für diesen Bereich grenz­
überschreitende Regelungszuständigkeit. In den einzelnen Ländern

bestehen jedoch unterschiedliche Traditionen und Rundfunkgesetze,
die eine einheitliche Umsetzung der EU-Fernsehrichtlinie erschwe-·

ren.

Die neuen multimedialen Techniken ermöglichen völlig neue Wirt­

schafts- und Arbeitsbereiche und damit auch Arbeitsplätze. Sie
verändern und beeinflussen unser Leben. Schon.jetzt zeichnet sich

ab, daß der immer leichtere Zugang zu Informationen viele Men­

schen überfordert. Vor allem Kinder und Jugendliche verkraften
nicht reale und fiktive Bilder von der Welt voller Sex und Ge­
walt. Virtuelle Technik ermÖglicht optische Tricks, Scheinkulis­

sen gaukeln eine fiktive Welt vor, die selbst Erwachsene für real

halten. Kinder können in den ihnen so leicht zugänglichen Bildern

unsere Wirklichkeit oft nicht mehr erkennen und beurteilen.

11. Jugendmediens~hutz in Europa

Auf der Europäischen Ministerkonferenz der 33 Mitgliedstaaten des

Europarates am 7./8. Dezember 1994 in Prag wurde eine "Erklärung

zu Medien in einer Demokratischen Gesellschaft" verabschiedet. In

dieserzukunftsweisenden Erklärung kommt Jugendmedienschutz nicht

vor.
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Dagegen ist zu begrUßen, daß bei der Neuforrnulierung der EU-Fern­

sehrichtlinieo vom 22.03.1995 .die Jugendrnedie,nschutzbestimmungen

"stärker" gewichtet wurden (Art. 22 mit Hinweis auf Art. 26).

Der Bayerische Landesfrauenausschuß hat versucht, sich ein Bild'

vom Jugendrnedlenschutz in den einzelnen EU-Ländern über "die je­

weiligen Deutschen Botschaften zu machen. Die Naphfragen brachten

besorgniserregend unterschiedliche und sich zum Teil widerspre­

chende Ergebnisse (siehe Anlage). Während z.B. in Ländern"wie Dä­

nemark und Griechenland noch wenig Problembewußtsein zu bestehen

scheint und entsprechende Vorschriften nicht auszumachen waren,

gibt es in Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, Belgien,

Luxemburg und Österreich detaillierte gesetzliche Regelungen. In

den sUdeuropäischen Ländern scheint es allge~ein schwierig, Ju­

gendmedienschutz zu praktizieren. In Großbritannien wird vor al­

lem an das Verantwortungsbewußtsein der Eltern appelliert.

III. Forderungen

Der Bayerische Landesfrauenausschuß begrUßt die offensichtliche

Tendenz der neuen EU-Fernsehrichtlinie, Jugendmedienschutz in al­

len EU-Ländern zu intensivieren. Dies sollte sich auch der Euro­

parat zur Aufgabe machen. Angesichts der zunehmenden Verdichtung

der grenzüberschreitenden multimedialen Versorgung mtissen Weichen

gestellt wer~en, um den daraus entstehenden Folgewirkungen und

Folgeschäden, die auch wirtschaftlicher und sozialer Natur sein

können, bei Kindern und Jugendlichen entgegenwirken zu können.

Der Bayerische Landesfrauenausschuß fordert deshalb:

In den europäischen Ländern müssen einheitliche Jugendmedien­
schutzbestimrnungen gelten.

- Entsprechende Jugendschutzbestimmungen mUssen auf den gesamten
elektronischen grenzliberschreitenden Datenbereich ausgeweitet
werden.

- Gemeinsame Kriterien für die Beurteilung von jugendgefährdenden
Programmen und Dateninhalten mtissen erarbeitet werden.

J
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- Jugendmedienschutz muß Teil einer europäischen Medienpolitik in
Europa sein.' Es muß eine unabhängige Stelle im Bereich der EU­
Kommission eingerichtet werden, die unter Wahrung des Subsidia­
ritätsprinzips die Aufgabe erhält, Medienbewußtsein zu entwik­
keIn, Medienpädagogik in den Ländern zu fördern und Basisarbeit
zu koordinieren.

Nationale und europäische Regulierungen allein können die Medien­

nutzer nicht vor schädlichen Einflüssen und Wirkungen der Massen­

medien bewahren. Doch es gehört zu den wichtigsten öffentlichen

Aufgaben der Zukunft, Wege und Methoden zu finden, die im Infor­

mationszeitalter Kinder und Jugendliche befähigen, vernünftig und

verantwortlich mit den multimedialen Angeboten umzugepen.

Angesichts der ung~heuereri Herausforderung des Informations- und

Kommunikationszeitalters ist es notwendig, das gesamte bestehende,

gesetzliche Regelwerk neu zu überdenken. Die Entwicklung einer

Sozialen ~edienordnung in Europa stellt einen wichtigen Meilen­

stein auf diesem Wege dar.

MUnchen, 11.10.1995
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A~lage:

Der Bayerische Landesfrauenausschuß/Fachausschuß Medienpolitik

hat sich im Frühjahr 1994 an die Deutschen Botschaften in den

1994 zur Europäischen Union gehörigen Ländern sowie andere Stel­

len mit folgendem Fragenkatalog gewandt:

Fragenkatalog

- Wie ist in .fLand!
der Jugend-Medien-Schutz gesetzlich verankert?

- Welche Sanktionsmöglichkeiten gibt es?

- Welche Verantwortung übernimmt die Werbewirtschaft?

- Wie sind gesellschaftlich relevante Gruppierungen in die Ver-,
antwortung eingebunden?

- Welche Eigenverantwortung übernehmen die Sender?

- Wie findet der Dialog zwischen den einzelnen Verantwortungsebe­
nen statt?

- W~lche Initiativen ergreifen die Rezipienten, welche Hilfen
werden angeboten? z.B. Medienpädagogik

- Ist die Öff~ntliphkeit durch die Presse zum Thema "Jugendschutz
in. den Medien" sensibilisiert?

- Gibt es in !Land!
ein "Kinder- und Jugendhilfegesetz"?

Die Antworten der einzelnen Auskunftsstellen sind in nachstehen~

der Tabelle zusarnmengefaßt.



Land/Deutsche Botschaften
Auskunftsstelle

Deutsche Botschaften in:

Belgien

Französische Gemeinschafts­
regierung in BrOssel .

Antwort
erhalten

ja'- weiterverwiesen
auf die französische,
flämische und deut­
sche Gemeinschaftsre­
gierung

ja - keine Antwort zu
,den gestellten Fragen
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bei weLcher verantwortlichen
Stelle/Ministerium ist Ju­
gendschutz angesiedelt

es gibt kein landesweites
Mediengesetz. Jugendschutz­
gesetz ist nach den drei Ge­
meinschaften geregelt vor­
handen.

wichtigste Regelun­
gen/Tendenz

Problem erkannt.

"Die Problematik des
Jugend-Medienschutzes
ist in Belgien unbe­
kannt" .

Flämische Gemeinschaftsre~ nein
gierung in Brüssel

Deutsche Gemeinschaftsregie­
rung in Eupen

ja - gut auf, Fragen
eingegangen

gesetzliche Regelungen
zum Jugend-Medienschutz
nur gegenUber der FiLm­
wirtschaft/Werbewirt­
schaft ist in Verant­
wortung nicht eingebun~

den. '
------------------------------------------.-.--------------------------.-----------------------------------.-. .'

Dänemark Zwischenbescheid
14.02.1994, Antwort
angekündigt, bis
jetzt nicht einge­
troffen

-----------------------------~--------------------------------~~---------------------------------~~----------

Frankreich ja französisches Jugend- und
Sportministerium

Verantwortung fUr Fi l ~ ,
me: nationaLes Kinozen­
trum
PubLikationen fUr. Kin­
der und Jugendliche:
Justiz- und Innenmini­
sterium.,
Entscheidung jeweils
aufgrund der Vorlage
einer Kommission.
Jugend- und Sportmini­
sterium hat je 1 Sitz
in bei den Kommissionen.

Griechenland

Großbritannien

ja

ja - aber nicht im
einzeLnen auf die
Fragen eingegangen.
RegeLung getrennt
nach deli Ländern
Eng Land, schottland f

Wales

Rundfunkgesetz von 1990
"Council Code" von BBC und
lBA vom November 1989. Kein
geschriebenes Recht. Be­
schwerderecht von Fall zu
Fall.

alle angeschnittenen
Fragen in Griechenland
ohne gesetzliche Rege­
lung

Leitlinien fUr Produ­
zenten der BBC. Bei
Verstoß gegen die Vor­
schriften kann Klage
bei der Pressekommissi­
on eingereicht werden.

-__ ~ ft ft~ ~ _

IrLand ja - Verweis auf das
JustizministeriuID,
von dort keine Ant-

•wort



ItaLien

Luxemburg

NiederLande

österreich

PortugaL

nein
(vorhandene AuskOnfte
stammen vom SUdtiro­
Ler Jugendring Bozen,
siehe unten)

ja - weitergeLeitet
an Luxemburgisches

'Jugendministerium/
Antwort von dort

ja

nicht angefragt, da
1994 "noch nicht Hit­
gLiedstaat der EU
(s. Anfrage ORF)

ja - weitergeLeitet ­
Antwort von der Prä­

,sidentschaft des Mi­
"nisterrates, Kabinett
des Sekretari&ts fUr
Jugend

7 -

in alLgemeiner Gesetzgebung
wird an verschiedenen SteL­
Len auf Minderjährige einge­
gangen. Kein Gesetz zum Kin­
der- und Jugendschutz vor­
handen.

Basis ist Gesetz von 1922
bezOgLich LichtspieLhäuser,
Gesetz mehrfach modifiziert.
Fi(mvorfUhrungsgesetz von
1977. Gesetz Ober eLektroni­
sche Medien vom 27.07.1991.

"Commlssariaat vot;lr de
Media" lIberwacht Programme
von Rundfunk und Fernsehen.

Kinder- und JugendhiLfege­
setz in der portugiesischen
Verfassung verankert.

fOr ItaLien keine G~­

aamtregeLung. Eigene
" RegeLUng fOr SOdtiroL

(5. unten>.

Einrichtung einer Kom­
mission zur KontroLLe
der Kinofilme. 1991 er­
weitert auf die Berei­
che Radio, internatio­
naLe AusstrahLungen,
Fernsehen, Kabel- und
Satellitenprogramme und
Werbezeiten.

Kontrolle ausländischer
VeranstaLter wegen geo­
graphischer Lage nicht
immer mögLich. Gebot
der ToLeranz und Libe-

"ralität appeLLiert an
moralische Eigenverant­
wortung des Individu­
ums.

keine gesetzliche Rege­
lung zum Jugend-Medien­
schutz. Mißbrauch der
Pressefreiheit geregelt
im Strafgesetzbuch.

1

_MN __ ._. __ • • ~ , • _

Spanien ja kein Jugendsahutzgesetz in
spanien/keine Indizierung.

großes Bewußtsein.
Gesetze und kBnig~iche

Dekrete. MoraLkodex fUr
SeLbstkontroLLe des öf­
fentlichen, privaten
und regionalen Fernse­
hens.

----------------------------------------._------------------------~------------------------------------------

weitere SteLLen. bei "denen
Auskünfte eingeholt wurden:

Frau Maren GUnter, HdE
mUndtiche Anfrage 'an Euro·
päisches ParLament

Herr MarceLlino Oreja
EU Kommissar

ja

ja - schickte die am
22. März 1995 von er

'Europäischen Kommis­
sion angenommene "Re­
vision der RichtLinie
Fernsehen ohne Gren­
zeh" von 1989

aLle Mitgliedstaaten haben
die einzelstaatlichen Maß­
nahmen zur Umsetzung der
RichtLinie von 1989 erlas­
sen. Dazu gehören auch die
Bestimmungen des Art. 22.

Hinweis, daß Art. 22"der
RichtLinie von 1989 in die
Gesetzgebung aLler MitgLied­
staaten der EU eingegangen
ist. Es existiert keine Auf­
stellung, in welche Art von
Gesetz der Art. 22 in den
Mitgliedstaaten umgesetzt
wurde.

in Griechenland spe­
zieLL in einem Präsi­
dialdekret von 1992 um­
gesetzt, dessen Art; 3
und 9 auf Schutz der

"Minderjährigen einge-
hen.

in Dänemark, Portugal,
Griechenland und Frank­
reich wurde Art. 22 in
einem Gesetz festge­
schrieben.



ORF, österreichischer
RundfunK, Wien

Herr Intendant
Dr. Rudolf NagiLLer

ja
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Jugendschutz im Rundfunkge­
setz. Jugendschutzbestimmung
und Landespolizeigesetze fOr
die Länder. '

soll zur Volks" und Ju·
gendbildung dienen und
hohes Niveau haben. AL­
terszulassung fOr Kino­
filme. Verbot von Hor­
rorvideos.

LAO, Informations-BOra des ja
internationalen Arbeitsamtes
in der Schweiz/Genf

SOdtiroler Jugendring, Bozen ja - gilt nur fOr
SUdtiroL wegen Auto­
nomie

eigenes Jugendförderungsge­
setz in SOdtirol bezieht
sich nur auf Jugendpflege.

fUhlt sich nicht zu­
ständig, regelt ledig­
lich den Arbeitsschutz
fUr Minderjährige.

freiwilLige Kontrolle
von Werbemaßnahmen.


